
gebildete Landtagskommission befasste sich mit der Ausarbeitung eines 
neuen Gewerbegesetzes.50 Der am 23. Dezember 1906 gegründete Ge
werbeverein und k. k. Gewerbeinspektor Stipperger brachten Revisions
vorschläge, die im späteren Gesetz grösstenteils berücksichtigt waren. 5 1 

Die Gewerbeordnung vom 30. Apr i l 19 10 5 2 enthielt gegenüber der frü
heren manche Neuerung und Verbesserung. Die Gewerbe wurden wie 
bisher eingeteilt in solche, zu deren Ausübung eine blosse Anmeldung 
genügte, und in eine solche, deren Ausübung an eine behördliche Be
willigung gebunden war. 5 3 Dass man der früheren fast unbeschränkten 
Gewerbefreiheit den Rücken kehrte, zeigte sich unter anderem darin, 
dass bereits für die bloss anmeldungspflichtigen Gewerbe Beschränkun
gen eingeführt wurden. Wer ein solches Gewerbe antreten wollte, hätte 
einen Befähigungsnachweis zu erbringen. Verlangt wurden abge
schlossene Volksschulbildung, eine ordentliche Lehre und eine minde
stens zweijährige Gesellenzeit im entsprechenden Gewerbe. 5 4 Zu den 
bereits nach der alten Gewerbeordnung konzessionspflichtigen Gewer
ben kamen weitere hinzu, so das Baumeister-, Maurermeister- und 
Zimmermannsgewerbe, das Rauchfangkehrergewerbe, die Ausübung 
des Hufbeschlags, der Kleinhandel mit geistigen Getränken und die 
Erstellung von Beleuchtungsanlagen und Wasserleitungen. 5 5 Zur Aus
übung des Baumeister-, Maurer- und Zimmermannsgewerbes waren 
praktische Ausbildung und Arbeit während acht Jahren, davon zwei 
Jahre als Polier oder Werkführer nachzuweisen und überdies eine 
Fachprüfung abzulegen. 5 6 Für die Ausführung von Beleuchtungsanla
gen und Wasserleitungen wurde eine vierjährige Gesellenzeit, sowie 
Berufsausbildung als Schlosser, Spengler, Schmied oder Mechaniker 
vorgeschrieben.5 7 Die Konzession für Hufschmiede wurde nur nach 
abgelegter Fachprüfung erteilt. 5 8 Vor der Konzessionserteilung für ei
nen Gastgewerbebetrieb war unter anderem die Bedürfnisfrage sorg
fältig abzuklären. 5 9 
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